
 

Große Kreisstadt Ehingen (Donau) 

Alb-Donau-Kreis 

 

Satzung 
vom 23.10.2025 

 
zur Änderung der Satzung über die Regelung des Kostenersatzes 

für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ehingen (Donau) 
(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS) vom 18.05.2017 zuletzt 

geändert am 24.11.2022 

 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), § 34 des 
Feuerwehrgesetzes (FwG) in den jeweils geltenden Fassungen hat der Gemeinderat der Stadt 
Ehingen (Donau) am 23.10.2025 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Regelung 
des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ehingen (Donau) 
(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS) beschlossen: 

 
Artikel 1 

Änderungen 
 

Die Anlage zur Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung erhält künftig folgende Fassung:  
 
 
„Anlage zu § 5 Absatz 1 der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (FwKS)  
 
Kostenersatzverzeichnis 

 
1. Personalkosten        Stundensatz 

 
a.) Feuerwehrangehörige (pro Person)     16,00   Euro 

 
b.) Einsatzleiter/Zugführer vom Dienst (pro Person)   16,00   Euro 

 
c.) Brandsicherheitswache (pro Person)     16,00   Euro 

 
Zuzüglich sonstige personalbedingte Kosten      5,75   Euro 
 

2. Fahrzeuge 
 
a.) genormte Fahrzeuge 

 
Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der Verordnung des 
Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) 
vom 11.03.2024: 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Einsatzleitwagen ELW 1 98,00  Euro 

 
2. Mannschaftstransportwagen MTW bis 3 500 kg Gesamtmasse 34,00  Euro 

 
3. Kommandowagen 39,00  Euro 

 
4. Tragkraftspritzenfahrzeug TSW-W 99,00  Euro 

 
5. Mittleres Löschfahrzeug MLF 128,00  Euro 

(hier auch LF 8/6 Kirchen und Rißtissen und StLF Pfarrei) 
 

6. Löschgruppenfahrzeug LF 10 172,00  Euro 

 
7. Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10 198,00 Euro 

 
8. Löschgruppenfahrzeug LF 20 205,00 Euro 

 
9. Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 236,00 Euro 

 
10. Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS 192,00  Euro 

 
11. Tanklöschfahrzeug TLF 4000 169,00 Euro 

 
12. Vorausrüst- oder Vorausgerätewagen VRW/VGW 77,00  Euro 

 
13. Rüstwagen RW 239,00 Euro 

 
14. Gerätewagen Gefahrgut GW-G 246,00  Euro 

(hier auch Abrollbehälter Gefahrgut) 
 

15. Drehleiter DLK 23/12 290,00 Euro 

 
16. Gerätewagen Transport GW-T mit mehr als 9000 kg zulässiger 143,00 Euro 

Gesamtmasse 

            (hier auch Dekon-P)  

 
17. Gerätewagen Logistik GW-L1 81,00 Euro 

 
18. Gerätewagen Logistik GW-L2 172,00 Euro 

(hier auch SW 2000 und ABC-Erkunder) 
 

19. Wechselladerfahrzeug WLF 128,00 Euro 

 
 
 



 

Die oben genannten Sätze gelten auch für Feuerwehrfahrzeuge, die mit den dort Genannten 
in ihrem taktischen Einsatzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse und ihrer technischen 
Beladung vergleichbar sind. 

 
 

b) Nicht genormte Fahrzeuge 

Tragkraftspritzenanhänger (TSA) 8,96 Euro 
(hier auch Feuerwehranhänger Schlauch/TS Rißtissen und 
Feuerwehranhänger mit Schaumwerfer-FwA Schaum) 

 
Feuerwehrboot (FwA Boot) samt Bootsanhänger für Rettungsboot 5,89 Euro 
 
 
3. Sonstiges 

Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialien sowie Lösch- und Sonderlöschmittel 
(CO2, Stickstoff, Schaum, Sand, Salz, Bindemittel usw.) sind einschließlich etwaiger 
Entsorgungskosten zusätzlich zu den entstandenen Kostenersätzen gemäß § 34 Absatz 4 
Satz 3 FwG zuzüglich einer Gemeinkostenpauschale in Höhe von 10 Prozent zu ersetzen. Es 
wird auf § 5 Absatz 6 der Satzung verwiesen.“ 

 
 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
  Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

 

 
Stadt Ehingen (Donau), den 23.10.2025 
 
gez.  
Alexander Baumann 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
 
 

    Tag der Veröffentlichung: 21.11.2025 
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